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1. Nachtragshaushaltsplan und -satzung für das Haushaltsjahr 2016
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 25.08.2016 Finanzausschuss der Gemeinde Salzhausen Vorberatung
Nichtöffentlich 15.09.2016 Verwaltungsausschuss Vorberatung
Öffentlich 26.09.2016 Rat der Gemeinde Salzhausen Entscheidung

Sachverhalt:
Im Haushalt 2016 waren zur Finanzierung der Sanierung des Hauses Ackenhusen 
1.250.000,- € Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Zuschuss der Denkmalpflege ist jedoch 
erheblich geringer ausgefallen, die benötigten Kredite könnten, soweit nicht Baukosten 
eingespart werden, höher ausfallen. 

Bei der KfW-Bank ist ein geförderter Kredit jedoch seit 3 Monaten für zu vermietende 
Objekte nicht mehr genehmigungsfähig. Da Kredite allgemeine Deckungsmittel sind, also 
keiner besonderen Maßnahme zugeschrieben werden, wird vorgeschlagen, für folgende 
Maßnahmen einen Kredit bei der KfW-Bank zu beantragen: Entlastungsstraße 
Witthöftsfelde, Ausbau Zickzackweg, Sanierung Toppenstedter Kirchweg und Sanierung Am 
Paaschberg Nord.  

Der Landkreis hat leider in der Genehmigung zum Haushalt 2016 Kredite in Höhe von 
164.800,- € versagt, da aus haushaltsrechtlicher Sicht eine Finanzierung aus Eigenmitteln 
notwendig ist. Diese Mittel sollen jedoch für Straßenbaumaßnahmen genutzt werden. Damit 
stehen lediglich 1.085.200,- € Kreditermächtigung zur Verfügung.

Es wird daher vorgeschlagen, einen Nachtragshaushalt zu erstellen, um die 
Kreditermächtigung um 300.000,- € anzuheben. U.a. sind folgende Änderungen vorgesehen:

Die Maßnahme „Sanierung Am Paaschberg Nord“ wird als Investition veranschlagt, da nach 
Beschlusslage auch der Gehweg umfangreich erneuert wird, zusätzliche Einengungen, 
Aufpflasterungen und Parkflächen geschaffen werden.

Für die Maßnahme Toppenstedter Kirchweg wird der Haushaltsausgaberest aus 2015 in 
Höhe von 274.874,- € gestrichen und eine neuer Ansatz in 2016 in Höhe von 274.900,- € 
aufgenommen.

Für den Ankauf eines Grundstückes für den komm. Wohnungsbau sowie den Bau einer 
Krippe wurden vorsorglich Mittel in Höhe von 450.000,- € eingestellt.

Darüber hinaus sind die weiteren beschlossenen Maßnahmen und die bisher vorliegenden 
Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen eingearbeitet worden, die 
Finanzansätze im Produkt 611 wurden ebenfalls angepasst.

Eine vollständige Auflistung der Änderungen ist in der Anlage beigefügt.
Nach dem Nachtragshaushaltsplan endet das Haushaltsjahr mit liquiden Mitteln in Höhe von 
181.800,- €.
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Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen sind im Nachtrag dargestellt.

Beschlussvorschlag:
Der 1. Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2016 mit den dargestellten Änderungen werden beschlossen.

Anlagen:
-Übersicht über die Veränderungen im Nachtrag 2016
-Nachtragsergebnis- und finanzhaushalthaushalt (wird nachgereicht)
-Haushaltssatzung (wird nachgereicht)















1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

 
der Gemeinde Salzhausen für das Haushaltsjahr 2016 

 
 
Auf Grund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Salzhausen in der Sitzung am 26.09.2016 folgende doppische Nachtragshaushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 

 

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
 
 
 
 
 

-Euro- 
 

 
erhöht  

um 
 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
Vermindert 

 um 
 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 
einschließlich. 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

 
-Euro- 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge 5.945.600 97.600 2.200 6.041.000 

ordentliche Aufwendungen 6.215.200 30.600 215.000 6.030.800 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 5.432.700 97.600 2.200 5.528.100 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 5.597.800 30.600 215.000 5.413.400 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 350.000 0 200.000 150.000 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 1.110.200 1.037.700 0 2.147.900 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 925.000 300.000 0 1.225.000 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 90.000 0 0 90.000 

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 6.707.700 397.600 202.200 6.903.100 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 6.798.000 1.068.300 215.000 7.651.300 



§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in 
Höhe von 0 Euro um 300.000 Euro erhöht auf 1.225.000 Euro neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in 
Höhe von 0 Euro um 800.000 Euro erhöht und damit auf 800.000 Euro neu festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht 
verändert. 
 
 

§ 5 
 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
 
Salzhausen, den 26.09.2016 
 
 
 
………………………………      ………………………………... 
(Hans-Joachim Abegg)     (Wolfgang Krause) 
Bürgermeister       Gemeindedirektor  
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